
Gegenantrag des Aktionärs Marcus Söhngen zu 

Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen 

Hauptversammlung der ABO Wind Aktiengesellschaft vom 20. 

Dezember 2017 

 

 

Ich bin Aktionär der Gesellschaft. Ich unterstütze die Verwaltung im 

Hinblick auf die unter Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagene 

Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen nebst der 

Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017 und die entsprechende 

Satzungsänderung, da ich hierin eine interessante 

Finanzierungsalternative für die Gesellschaft sehe. Ich halte 

allerdings die darin auch vorgesehenen Möglichkeiten, im Falle der 

Begebung einer Wandel- oder Optionsschuldverschreibung das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen und damit die Aktionäre 

nicht an einer solchen Emission teilhaben zu lassen, für nicht 

sinnvoll. Die Gesellschaft sollte eine solche Emission nur unter 

Beteiligung der Aktionäre vornehmen können. Ich stelle daher den 

Gegenantrag, den Beschlussvorschlag dahingehend anzupassen, 

dass lediglich ein Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

möglich sein soll, um ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis 

herstellen zu können.  

 

Mein Gegenvorschlag zu Tagesordnungspunkt 1 lautet daher 

ausformuliert wie folgt: 

 

1. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit 
möglichem Ausschluss des Bezugsrechts, über die 
Schaffung eines Bedingten Kapitals 2017 und die 
entsprechende Satzungsänderung 
 

1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 19. Dezember 2022 einmalig oder 
mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 
bis zu EUR 20.000.000,00 (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“) mit einer Laufzeit von längstens 
20 Jahren zu begeben und den Inhabern der 
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte 



auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt 
EUR 1.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- 
bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Die 
Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmalig, 
insgesamt oder in Teilen sowie auch gleichzeitig in 
verschiedenen Tranchen begeben werden. 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 
Schuldverschreibungen zu. Das gesetzliche Bezugsrecht 
kann auch in einer Weise eingeräumt werden, dass die 
Schuldverschreibungen von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auf die 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 
auf Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise 
auszuschließen, um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der 
Aktionäre auszunehmen. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
erhalten die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen das 
Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach näherer 
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in Aktien der 
Gesellschaft umzutauschen. Der anteilige Betrag am 
Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf 
den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht 
übersteigen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der 
Division des Nennbetrages einer 
Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten 
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das 
Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des 
unter dem Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 
Wandelschuldverschreibung durch den festgelegten 
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es 
kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis 
variabel und der Wandlungspreis innerhalb einer 
festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der 
Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit oder 
während eines bestimmten Zeitraums innerhalb der Laufzeit 
festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem 
Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; 
ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt 
werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 



Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen 
wird bzw. werden jeder Optionsschuldverschreibung eine 
oder mehrere Optionsschein(e) beigefügt, der bzw. die den 
Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien 
der Gesellschaft berechtigt bzw. berechtigen. Der anteilige 
Betrag am Grundkapital der je Optionsschuldverschreibung 
zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der 
Optionsschuldverschreibungen nicht übersteigen.  

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können 
auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu 
einem früheren Zeitpunkt begründen. Schließlich können 
die Schuldverschreibungsbedingungen vorsehen, dass im 
Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung die Gesellschaft 
dem Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der 
Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld 
zahlt. Ferner können die jeweiligen 
Schuldverschreibungsbedingungen festlegen, dass im Falle 
der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien 
der Gesellschaft gewährt werden können.  

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis 
für eine Aktie der Gesellschaft (Bezugspreis) muss auch bei 
einem variablen Umtauschverhältnis/ Wandlungspreis 
entweder (a) mindestens 80 % des durchschnittlichen 
Schlusspreises der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr 
an der Börse Hamburg an den zehn Börsentagen 
unmittelbar vor dem Tag der Beschlussfassung durch den 
Vorstand über die Begebung der Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen oder (b) mindestens 80 % 
des durchschnittlichen Schlusspreises der Aktien der 
Gesellschaft im Freiverkehr an der Börse Hamburg während 
der Tage, an denen die Bezugsrechte an der Börse 
Hamburg gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden 
letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, entsprechen. 
§§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung 
Verwässerungen des wirtschaftlichen Werts der 
bestehenden Wandlungs- oder Optionsrechte eintreten und 
dafür keine Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt 
werden, werden die Wandlungs- oder Optionsrechte – 
unbeschadet des geringsten Ausgabebetrags gemäß § 9 
Abs. 1 AktG – wertwahrend angepasst, soweit die 
Anpassung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt 
ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals 



der je Schuldverschreibung zu beziehenden auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien den Nennbetrag pro 
Schuldverschreibung nicht überschreiten.  

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises 
kann nach näherer Bestimmung der Bedingungen der 
Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen auch die 
Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld durch die 
Gesellschaft bei Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Options- bzw. 
Wandlungspflicht vorgesehen werden. Die 
Schuldverschreibungsbedingungen können darüber hinaus 
für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer 
außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine 
Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. 
-pflichten vorsehen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 
Ausstattung der Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, 
Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. 
Optionspreis und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum, 
festzusetzen. 

2. Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 
EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die 
Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, 
die gemäß vorstehender Ermächtigung begeben werden. 
Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Dezember 
2017 von der Gesellschaft bis zum 19. Dezember 2022 
begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht 
Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen 
Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 
Optionsrechten oder durch Erfüllung von 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der 
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 



Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird 
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

3. § 4 der Satzung erhält einen neuen Absatz 6 wie folgt:  

„(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 
EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). 
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. 
Dezember 2017 von der Gesellschaft bis zum 19. 
Dezember 2022 begeben werden, von ihrem Wandel- 
bzw. Optionsrecht Gebrauch machen oder 
Wandlungspflichten aus solchen 
Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt 
werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung 
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.“ 

 


